
wirkung von einigem Gewicht,53 die hier im Anfahren eines
anderen Menschen mit dem Pkw gesehen werden kann. Hier-
durch hat S einen Verkehrsvorgang zielgerichtet zweckent-
fremdet („pervertiert“)54 und auf diese Weise vorsätzlich in
konkrete Gefahr gebracht. Ein für diese Fallgruppe etwa zu
fordernder weitergehender Schädigungsvorsatz55 ist ebenfalls
gegeben.

II. Rechtfertigung gemäß § 32 StGB
S könnte jedoch gemäß § 32 StGB gerechtfertigt sein. Aller-
dings gestattet diese Vorschrift grundsätzlich nur Eingriffe in
Rechtsgüter des Angreifers.56 § 315 b StGB dient aber dem
Schutz eines Kollektivrechtsgutes, dem allgemeinen Interesse
an der Sicherheit des Straßenverkehrs.57 In der Rechtspre-
chung ist nun gelegentlich angenommen worden, dass auch
Eingriffe in solche Rechtsgüter nach § 32 StGB gerechtfertigt
sein können, sofern sie mit einer an sich zulässigen Notwehr-
handlung notwendig verbunden sind.58 Damit wird jedoch
verkannt, dass das Notwehrrecht dem Angegriffenen beson-
ders weitreichende Eingriffsbefugnisse gerade deshalb zu-
gesteht, weil er mit ihnen auf einen rechtswidrigen Angriff
reagiert. Ein Interessenkonflikt im Verhältnis zu Nicht-An-
greifern kann offensichtlich nicht nach denselbenGrundsätzen
gelöst werden (was noch deutlicher wird, wenn man sich die
Gefährdung weiterer unbeteiligter Passanten hinzudenkt)59;
vielmehr gelten dann die Regeln des Aggressivnotstands (§ 34
StGB).

Das in § 315 b StGB vertatbestandlichte Unrecht geht über
die abstrakte Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit freilich
noch hinaus und weist, was das Element der konkreten Ge-

fährdung von Leib, Leben oder fremden Sachen anbelangt,
auch eine individualschützende Komponente auf.60 Soweit
diese Gefährdung gerade den Angreifenden betrifft, kann
auch sie an der Rechtfertigung aus § 32 StGB teilhaben mit
der Folge, dass das von § 315 b StGB vorausgesetzte Unrecht
jedenfalls nicht vollständig verwirklicht ist und eine Bestra-
fung aus dieser Vorschrift daher ausscheidet.61 Vorliegend
scheitert eine solche Rechtfertigung allerdings, wie gesehen,
an der mangelnden Erforderlichkeit der von S gewählten Ver-
teidigungshandlung.62 Doch gilt das zur Entschuldigung nach
§ 33 StGB Gesagte auch hier. Im Ergebnis hat sich S also
nicht nach § 315 b I Nr. 3 StGB strafbar gemacht.

53 Vgl. zu dieser Voraussetzung nur BGHSt 26, 176 (178) = NJW 1975, 1934.
54 Zu diesem Erfordernis s. nur BGHSt 48, 233 (237) = NJW 2003, 1613 = JuS 2003,

926 mAnmMartin mwN.
55 Dafür BGHSt 48, 233 (237) = NJW 2003, 1613 = JuS 2003, 926 mAnm Martin;

Maatz NZV 2006, 337 (346); dagegen etwa LK/König (Fn. 19) StGB § 315 b
Rn. 12 a f.; Schönke/Schröder/Sternberg-Lieben/Hecker (Fn. 3) StGB § 315 b
Rn. 10.

56 Dazu umfassend LK/Rönnau (Fn. 19) StGB § 32 Rn. 161 ff.
57 BGH NJW 2013, 2133 (2136); Matt/Renzikowski/Renzikowski (Fn. 5) StGB

§ 315 b Rn. 1.
58 S. etwa BGHSt 39, 305 (308); NJW 1969, 1775; 2013, 2133 (2136); NStZ 2011, 82

(83).
59 Vgl. ErbNStZ-RR 2013, 371.
60 ErbNStZ-RR 2013, 371;Mitsch JuS 2014, 593 (596).
61 So auch ErbNStZ-RR 2013, 371;Mitsch JuS 2014, 593 (596); aA Brüning ZJS 2014,

511 (517); EngländerHRRS 2013, 389 (393).
62 Wer § 32 StGB gleichwohl für nicht einschlägig hält, muss stattdessen § 34 StGB

prüfen, der jedoch ebenfalls an der Erforderlichkeit scheitert. Das führt zur An-
schlussfrage, ob § 33 StGB auch hier (analog) anzuwenden ist, vgl. MüKoStGB/
Erb (Fn. 52) StGB § 33 Rn. 17 mwN.
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& SACHVERHALT
DasMöbelunternehmenM, eineGmbH&Co.KG, betreibt bundesweitVerkaufsstellen – unter
anderem ein Möbelhaus im Bundesland T. Es ist mit seinen Geschäften in T bisher sehr
zufrieden, sieht seine rosige wirtschaftliche Zukunft jedoch durch die neuesten landespoliti-
schen Entwicklungen gefährdet. Die Landtagsabgeordneten von T haben sich auf die Fahnen
geschrieben, den Beschäftigten vor dem Hintergrund der Flexibilisierung der Arbeits- und der
Liberalisierung der Ladenöffnungszeitenwenigstens ein paar arbeitsfreieWochenenden zu ver-
schaffen. Auf diese Weise wollen sie die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit sowie
die sonstige soziale Teilhabe fördern, und zusammenhängende Erholungszeiten für die Arbeit-
nehmer sicherstellen. Zu diesemZweck haben die Landesparlamentarier das nach der Föderalis-
musreform 2006 in T erlassene Ladenöffnungsgesetz (TLadÖffG) nun nachgebessert und um
einenAbsatz (§ 12 III) erweitert.DieRegelungwurdemit folgendemWortlaut beschlossen:

* Die Autorin ist Rechtsreferendarin am LG Gera und war bis März 2015 als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für
Öffentliches Recht, Europarecht, Völkerrecht und Internationales Wirtschaftsrecht (Prof. Dr. Christoph Ohler, LL.M.) an der
Friedrich-Schiller-Universität Jena tätig. Die Klausur basiert auf dem Beschluss des BVerfG vom 14.1.2015 zu § 12 III des
Thüringer Ladenöffnungsgesetzes (BVerfG NVwZ 2015, 582). Gegen die Regelung sind noch Landesverfassungsbeschwerden
zweier anderer Möbelhaus-Betreiber beim Thüringer Verfassungsgerichtshof anhängig (VerfGH 28/12, zit. nach: von Ammon
LKV 2013, 354 [356]).
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„§ 12 TLadÖffG
…
(3) 1Arbeitnehmer in Verkaufsstellen dürfen mindestens an zwei Samstagen in jedem Monat
nicht beschäftigt werden. 2Das für das Ladenöffnungsrecht zuständige Ministerium kann im
Einvernehmen mit dem zuständigen Ausschuss des Landtags für bestimmte Personengruppen
sowie in Einzelfällen Ausnahmen von Satz 1 durch Rechtsverordnung regeln …“

Eine solche Rechtsverordnung iSd § 12 III 2 TLadÖffG existiert bisher nicht. Nach § 13 II
TLadÖffG kann die Aufsichtsbehörde die erforderlichen Maßnahmen anordnen, welche die
Inhaber/Betreiber von Verkaufsstellen zur Erfüllung der sich aus dem TLadÖffG ergebenden
Pflichten zu treffen haben. Verkaufsstellen im Sinne dieses Gesetzes sind unter anderem
Ladengeschäfte aller Art, Apotheken, Tankstellen und Verkaufsstellen auf Bahnhöfen, Flug-
häfen sowie sonstige Verkaufsstände.

Noch während des Gesetzgebungsverfahrens hatte M im Rahmen der öffentlichen Dis-
kussion darauf hingewiesen, dass das Land für den Erlass der Regelung nicht zuständig sei. Der
Einwand des Landes, Regelungen über das Ladenschlussrecht fielen nach dem GG in seinen
Kompetenzbereich, verfange vorliegend nicht. Schließlich stelle die Vorschrift über arbeitsfreie
Samstage keine Regelung über die Schließzeiten der Läden dar – es bleibe den Verkaufsstellen
weiter unbenommen samstags zu öffnen. Mit § 12 III TLadÖffG sei allenfalls die Materie des
Arbeitsrechts und damit die konkurrierende Gesetzgebung betroffen. In diesem Bereich gebe
es jedoch mit § 17 IV LadSchlG eine ältere, abschließende, bundesrechtliche Regelung. Diesen
Ausführungen hatten die Abgeordneten von T energisch widersprochen: Selbst wenn man
annehme, es sei die Materie der konkurrierenden Gesetzgebung betroffen, so ändere auch die
Existenz von § 17 IV LadSchlG nichts an der Zuständigkeit des Landesgesetzgebers. Die
Regelung sei nämlich nicht abschließend: Da die Materie des Ladenschlusses zum damaligen
Zeitpunkt im Kompetenzbereich des Bundesgesetzgebers gewesen sei, habe sich dieser keine
Gedanken darüber machenmüssen, ob die Regelung abschließend sein solle oder nicht.

Wie von M befürchtet, erweist sich die neue Regelung nach ihrem Inkrafttreten für das
Unternehmen als „problematisch“. Das Möbelunternehmen beklagt, dass die Regelung sein
lukratives Samstagsgeschäft beeinträchtige, denn gerade an diesemWochentag erwirtschafteten
seine Verkaufsstellen in T 40% ihres Gesamtumsatzes. Dadurch, dass M seine Arbeitnehmer
nur noch an zwei Samstagen im Monat einsetzen darf, fühlt sich das Unternehmen in seiner
Berufsfreiheit beschränkt. M macht darauf aufmerksam, dass § 12 III TLadöffG nicht nur das
Unternehmen selbst, sondern auch die Mehrheit seiner Mitarbeiter belaste. Die bisher an mehr
als zwei Samstagen tätigen Beschäftigten verlören nun in erheblichem Maße Provisionen. Weil
an den restlichenWochentagen kein Bedarf für weitere Einsätze bestehe, müssten seine Arbeit-
nehmer ihre Arbeitszeit reduzieren, wodurch wiederum die Vergütung herabsinke. Wegen der
Freistellungsregelungen verfüge das Unternehmen an Samstagen nun nicht mehr über ausrei-
chend erfahrenes Personal und könne seine qualitativ hochwertige Verkaufsberatung gerade am
umsatzstärksten Tag nicht länger aufrechterhalten. Zwar würde M gern neue Kräfte hinzuge-
winnen, dies gestaltet sich jedoch als schwierig, weil das Unternehmen das neue Personal aus
Kostengründen ausschließlich zur Füllung der samstags entstehendenLückenbeschäftigenwill.
M meint, die Beschränkung der Samstagsarbeit mache das Unternehmen nicht nur als Arbeit-
geber wirtschaftlich unattraktiv, sondern belaste es zudem mit erheblichen Mehrkosten, wie
etwademLohn fürdiezusätzlichenAushilfskräfte.Mkündigtden„politischVerantwortlichen“
daher an, Verfassungsbeschwerde erheben zuwollen. Diese sind jedoch nachwie vor von ihrem
Anliegen überzeugt und meinen, es gehe schon nicht an, dass M sofort eine Verfassungs-
beschwerde einlegenwolle, ohne vorher die Fachgerichtemit der Sache beschäftigt zu haben.M
ist allerdings der Ansicht, es könne die Angelegenheit nur vor den Fachgerichten entscheiden
lassen, wenn es bewusst gegen § 12 III 1 TLadÖffG verstoße. Ein solch unmoralisches und
rufschädigendesVerhaltenkönnemandemUnternehmenallerdingsnicht abverlangen.

Wird die form- und fristgerecht erhobene Verfassungsbeschwerde des Möbelunternehmens M vor dem
BVerfG erfolgreich sein? Beantworten Sie die Frage (ggfs. hilfs-)gutachterlich.

Bearbeitervermerk: Die Öffnungszeiten von Verkaufsstellen sowie diese flankierende Arbeitnehmer-
schutzvorschriften waren seit 1956 bundesrechtlich im Ladenschlussgesetz (LadSchlG) geregelt. Für einige
der Vorschriften des LadSchlG ergab sich eine doppelte Gesetzgebungszuständigkeit des Bundes aus
Art. 74 I Nr. 11 GG aF („Handel“) und aus Art. 74 I Nr. 12 GG („Arbeitsschutz“), andere Regeln über
speziell arbeitsschutzrechtliche Aspekte (wie § 17 LadSchlG) wurden hingegen ausschließlich auf letzte-
ren Kompetenztitel gestützt. In der Föderalismusreform 2006 wurde die Zuständigkeit für das „Recht des
Ladenschlusses“ aus Art. 74 I Nr. 11 GG (aF) herausgenommen und auf die Länder übertragen.

Eine Verletzung von Art. 3 I GG und Art. 9 III GG ist nicht zu prüfen.
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